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Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Beschluss vom 2.10.2008

Tenor

I. Der Antrag auf Zulassung der Berufung wird abgelehnt.

II. Der Kläger trägt die Kosten des Zulassungsverfahrens.

III. Der Streitwert für das Zulassungsverfahren wird auf 5.000 Euro festgesetzt.

Gründe

Der Antrag auf Zulassung der Berufung hat keinen Erfolg, weil die geltend gemachten Zulassungs-
gründe nicht vorliegen.

Der Einwand, die Ausweisung sei ermessensfehlerhaft, weil die Straftaten des Klägers im Wider-
spruch zu § 104 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 AufenthG berücksichtigt worden seien, vermag die Richtigkeit
des angegriffenen Urteils nicht in Frage zu stellen (vgl. § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO). Nach § 104 a
Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 AufenthG steht die Verurteilung wegen einer vorsätzlichen Straftat der Erteilung
einer Aufenthaltserlaubnis für langjährig geduldete Ausländer entgegen; allerdings bleiben Geldstra-
fen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagesssätzen bei ausländerspezifischen Delik-
ten grundsätzlich außer Betracht. Ungeachtet der Frage, ob diese Bagatellgrenzen auf Ausweisungen
entsprechend anzuwenden sind, kommen sie dem Kläger nicht zugute, der wegen allgemeiner De-
likte zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen und wegen ausländerspezifischer Delikte zu Geldstrafen
von 40 Tagessätzen verurteilt worden ist. Denn die beiden Bagatellgrenzen, die sich nach dem Wort-
laut der Vorschrift („bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen“) gegenseitig ausschließen,
können nicht kumulativ nebeneinander Anwendung finden.

Die Rechtssache hat auch nicht die vom Kläger geltend gemachte grundsätzliche Bedeutung (vgl.
§ 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO). Da der Kläger die Voraussetzungen für die Anwendung der Bagatellgrenze
in § 104 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 AufenthG nicht erfüllt, würde sich die für rechtsgrundsätzlich gehaltene
Frage, ob diese Grenze auch bei einer Ausweisung nach § 55 AufenthG zu berücksichtigen ist, im
vorliegenden Berufungsverfahren nicht stellen.

Der Antrag ist daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 2 VwGO abzulehnen. Die Festsetzung des
Streitwerts folgt aus § 52 Abs. 2, § 47 Abs. 3 GKG.

1



Mit diesem Beschluss, der nicht anfechtbar ist (§ 152 Abs. 1 VwGO), wird das Urteil des Verwal-
tungsgerichts rechtskräftig (§ 124 a Abs. 5 Satz 4 VwGO).

Vorinstanz: VG Augsburg, Urteil vom 6.5.2008, Au 6 K 07.1744
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